
798 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen desNatiomtlratesXIV~GP 

Bericht 
des Unterrichtsausschusses 

über die Regierungsvorlage (644 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Schulzeit

gesetz geändert wird 

und 
über den Antrag der Abgeordneten Doktor 
Gruber und Genossen betreffend die Ab

änderung des Schulzeitgesetzes (48/ A) 

sollen die Länder jeweils nähere Besnimmungen 
erlassen. " 

Beide Vorlagen halt der UnterrichtsauSlSchuß 
el'Stmals in s,einer Sitzung am 22. Nov,emJber 1977 
der Vorberatung unnerzogen. Ei.n'stimmig wurde 
besch,losse.n, zur we~ter,en B1ehandlung der Materie 
einen Untenusschuß ·eil1ZUls:etzen, dem von der 
SoziJal:ilSltischen Partei ÖSIterreichs die Abgeordne-

Durch diJe gegenständliche Regierungsvorbg,e, ten Ha a s, He ß 1, Dr. Kap au n, Rem p 1-
die am 11. November 1977 vorgelegt wurde, bau e rund Dr. S c h n e 11, von der Öster-
5011 dem meLfad1 geäußerten Wunsch, eine reichischen Volksparoei die Abgeordneten Dkfm. 
5-Tage-WochewdenSchuLeneinzufühl1en,Rech- Dr. Fr,auscher, Dr. Gruber, Lafer und 
nung getragen werden. Dem nun vorliegenden Ot'til~e R 0 c h u s und von der Freihei1l1ichen 
Entwurf wurden ,inshesondere die Ergebnisse der . Pa,rtei ÖS1:'erreichs der Abgeordnete Pet e r an
Beraltun'gen der Schulreformkommi:ssion vom gehörten .. 
31. März 1977 zugrunde gelegt. Einhellig wurde Dieser Unterausschuß beschäf1tigte 'sich in seiner 
die Meinung V'ertreten,daß die Möglichkeit der Sitzung am 24. Jänner 1978 miJt der gegen
Einführung ,einer 5-Ta.g,e-Woch-e nur an Volks- ständlichen MaMrie. Zur Reg~erungsvorlage 
und Sonderschulen 'sowie ,an Polynechn~sch'en 644 der Beilag,en berichtete der Abgeordnete 
Lehrgängen gegeben ist. Neben die!>en grund- Ha a s, iZum Antrag 48/A der Abgeordnete 

. sätzlichen Feststellung.en wurde der Wunsch ge~ Dr. Kau f man n. 
äußert, jeweiLs vor Einführung der 5-Tage-Woche 
zumindest diJe betroff,enen ErzieJhung~berechoig- Einvernehmlich wurde den weiteren Verhand-
ten und Lehrer 'zu befngen. lungen die Regierungsvorlage zugrund'e g·elegt. 

Zum gleichen Gegenstand 'haben die Ahge- Am 23. Feber d. J. n:ahmder Untel'richts-
ordneten Dr. G r u b e r, Dipl.~Ing. Doktor ausschuß sodann den Bericht des Unteflaus
Lei t ne r, Dr. Eduard Mo s e r und Genossen schusses entgegen. 
am 27. April 1977 einen In~tiativantrag einge- Von den Abgeordneten Dr. G r u be rund 
bracht und unter anderem wie foLgt heg.ründ.et: Dr. Sc h ne 11, die auch zum Gegenstand das 

"Ziel die~es Antrages ist es, den Ländern die Wort ,ergriff.en, wurde 'ein gemeinsamer Abänd.e
Einf.ührung der 5-Ta~e-Schulwoche in den all- rungsarutrag zur Regierungsvorlage vorgelegt, der 
gemembildenden Pflichtschulenim Ra:hmen mrer die S!treichung der Ziff.er 6 sowiJe eine Anderung 
Ausführungsgesetz'ezum Schulzei:tgesetz für des Art. IU Absätze 1 und 2 zum Inhalt hatte. 

ihren Bereich zu ermöglichen. Dazu ist es not- Zu § 2 Abs. 9 der Reg~erungsvor1age g,a/b der 
wendig, das Schulzeitgesetz zu ändern. Unnerl"ichtsaussch'Uß seiner Meinung Ausdruck, 

Dem Antrag zufolge soH dne 5-Tage-Woche daß von dieser BestiJmmung nur im Notfall 
in der -allgemeinbildenden Pflichtschule nicht ausnahmslW'ei~e Gebra.uch gemacht werden 'Soll. 
generell verordnet werden, sondern den Eltern, Di.es gilt .auch f.ür den Bereich des § 8 Abs. 10 
Lehrern und Schülern .in den einzelnen Schulen bezüglich der al1gemein:hildenden Pflich:tschuLen. 
diie EIlitscheidungsmöglichkeit darüber off·en- Durch d~ese Besnimmung,en 'Soll dliegrundsätzliche 
stehen. üher die dieSibezüglichen Modalitäten Beschränkung der Führung einer Fünf-Tage-
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Schulwoche an den Volks- und Sonderschulen 
sowie Polytechinischen Lehrgängen nicht durch
brochen werden. 

Bei der Abstimmung wur,,!Je sodann die Regie
rung-svorlage Ulllter Berücksichtigung des erwähn
ten AbänderungsantraJges ,ernsoimm.ig angenom
men. Der InioiatLvantr.ag 48/ A&iil:t als mwterLedigt. 

B'emerkt wird, daß der demB,ericht ange
schlossene Gesetz'entwurf unter Bedachtnahme auf 
Art. 14 Atbs. 10 B~VG vom Nationalrat nur in 

Haas 
Berichterstatter 

Anwesenheilt von mindestens der HäJf·te der Mit
gLieder und mit einer Mehrheit von zwei Drit
teln der aJbg,egebellJen Stimmen besch10ssen wer-
den kann. ' 

Als Erg·elbnissein.er Ber<l!tung steillt der Unter-
nichttsausschuß 'somit den A n t rag, ,der· /. 
Naoionalra't wolle .dem an g e s chi 0 s sen e n 
Ge se t zen t w u ,rf die verfaJssungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Wien, 1978 02 23 

Or. Gruber 
.obmann 

'j. 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 

mit dem das Schulzeitgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Das Schulzeitgesetz, BGBl. NI:. 193/1964, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 468/ 
1974 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 

"Geltungsbereich 
§ 1. Die Bestimmungen des Abschnittes I 

gelten für die im Schulorganisationsgesetz, BGBl. 
Nr. 242/1962, geregelten öffentlichen mittleren 
Schulen, höheren Schulen und Akademien, für 
die im Land- und forstwirtschaftlichen Bundes
schulgesetz, BGBl. Nr. 1~5/1966, geregelten 
öffentlichen höheren land- und forstwirtschaft
lichen Lehranstalten und land- und forstwirt
schaftlichen berufspädagogischen Lehranstalten, 
für die land- und forstwirtschaftlichen Fach
schulen des Bundes im Sinne des Art. 14 a Abs. 2 
lit., c ,des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 sowie für die im Forstgesetz 
1975, BGBl. Nr. 440, geregelte Forstfachschule. 
Ferner gelten die Bestimmungen des Abschnitc 
tes I für die öffentlichen übungsschulen, die einer 
öffentlichen Schule Zum Zwecke lehrplanmäßiger 
übungen eingegliedert sind, für ,das Bundes
Blindenerziehungsinstitut in Wien, das Bundes
Taubstummeninstitut .in Wien sowie für ,die 
Bundes-Berufsschule für Uhrmacher in Karlstein 
:in Niederösterreich." 

2. Im § 2 Abs. 2 hat der fünfte Satz zu lauten: 

"Das zweite Semester beginnt in den Bundes
ländern Burgenland, Niederösterreich und Wien 

am zw.eiten Montag tim Feber, in den Bundesc 
ländern _ Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, 
Steiermark, Tirol und Vorar'lberg am dritten 
Montag im Feber und endet mit dem Beginn der 
Hauptferien; für die letzte Stufe von Schulen, 
in welchen Reife~, Befähigungs- oder Abschluß
prüfungen vorgesehen sind, endet das zweite 
Semester jedoch mit dem Tag vor ,dem Beginn 
der Klausurprüfung." 

3. Im § 2 Abs. 7 hat ,der zweit~ Satz zu I,auten: 

"Hiebei ist zu verordnen, daß die ,über sechs 
hinausgehenden schulfreien Tage durch Verrin
gerung der in den Abs. 2, 4, 5, 8 und 9 vorge
sehenenschulfreien Tage - ausgenommen die im 
Abs. 4 Lit. a genannten Tage, der' 24. und 
31. Dezember und ·die letzten drei Tage der 
Karwoche -einzubringen sind, wobei die ersten 
sechs Tage in die Einbringung einbezogen werden 
können; die Hauptferien dürfen jedoch zu diesem 
Zweck um nicht mehr als zwei Wochen verkürzt 
werden." 

4. Dem § 2 sind folgende Abs. 8 und 9 anzu~ 
fügen: 

,,(8) Für übungsschulen, das Bundes-Blinden
'erziehungsinstitut in Wien und das Bundes
Taubstummeninstitut in Wien kann der Bundes
rriinister für Unterricht und Kunst den Samstag 
durch Verordnung schulfrei erklären, sofern die 
Schule nicht nach dem Lehrplan der Hauptschule 
geführt wiDd. Die Verordnung kann sich auf 
einzelne Schulen, Schulstufen oder Klassen 
erstrecken. Hiebei ist auf die Gegebenheiten in 
dem Bundesland Bedacht zu nehmen, in welchem 
die betroffene Schule liegt. Vor Erlassung der 
Verordnung ist, soweit sie einen Polytechnischen 
Lehrgang betrifft, der Schulgemeinschaftsaus~ 
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schuß, soweit sie andere Schularten betrifft, der I einzelne Schulstufen oder einzelne Klassen 
Elternverein und die Schul- bzw. Klassenkonfe- erfolgen. Dabei sind zumin.destdie Erziehungs
renz ·der betroffenen Schule bzw. Klasse zu hören. berechtigten und Lehrer zu hören. 
Besteht an der betroffenen Schule kein Eltern- (10) Wenn es aus Gründen der Organisation 
verein, so ist allen Erziehungsberechtigten der oder der Schülerbeförderung erforderlich ist, 
Schüler der betroffenen Schule bzw. Klasse in kann für allgemeinbildende Pflichtschulen ein 
geeigneter Form Gelegenheit zur Stellungnahme Tag je Unterrichtswoche schulfrei erklärt werden, 
zu geben. sofern nicht bereits auf Grund des Abs. 9 eine 

(9) Wenn es aus Gründen der Organisation Sdmlfreierklärung erfolgt ist. Die Schulfreier
oder .der Schülerbeförderung erforderlich ist, kann klärung kann sich auf einzelne Schulen, Schul
der Bundesminister für Unterricht und Kunst stufen oder Klassen erstrecken." 

8. Im Untel'albschnitt B hat d~e überschrift zu 
- außer an der Bundes-Berufsschule für Uhr
macher in Karlstein - einen Tag je Unterrichts-

lauten: woche durch Verordnung schulfrei 'erklären, 
sofern nicht bereits gemäß Abs. 8 eine Schulfrei- "Grundsätze für Berufsschulen (einschließlich der 
er klärung erfolgt ist. Die Verordnung, kann sich hauswirtschaftlichen Berufsschulen)" 
auf einzelne Schulen, Schulstufen oder Klassen 
erstrecken. " 

5. § 5 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für Akademien, für die Höheren Inter
natsschulen, für Schulen, deren Lehrplan Prak
tika (ausgenommen Ferialpraktika) vorsieht, für 
die mittleren und höheren Schulen für Berufs
tätige, für Lehrgänge und Kurse sowie für die 
Bundes-Berufsschule für Uhrmacher in Karlstein 
in Niederösterreich sind die den Bestimmungen 
der §§ 2 bis 4 entsprechenden Regelungen durch 
Verordnung ,des Bundesministers für Unterricht 
und Kunst zu treffen, wobei vom Inhalt der 
genannten Bestimmungen nur insofern abge
wichen werden darf, als es im Hinblick auf die 
besonderen Erfordernisse der betreffenden 
Schulart zweckmäßig und unter Berücksichtigung 
.des Alters ,der Schüler vertretbar ist." 

6. § 8 Abs. 8 halt zu lauten: 

,,(8) Bei Unbenützbarkeit ,des Schulgebäudes, 
in Katastrophenfällen oder aus sonstigen 
zwingenden oder aus im öffentlichen Interesse 
gelegenen Gründen kann die unumgänglich 
notwendige Zeit schulfrei erklärt werden. Die 
Landesgesetzgebung hat vorzusehen, daß in 
diesen Fällen die Einbringung ,der hiedurch ent
fallenen Schultage angeordnet wel'den kann und 
ab welchem Ausmaß die Einbringung anzuordnen 
ist. Die Einbringung kann durch Verringerung 
der im Sinne der Abs. 2, 4, 5, 9 und 10 schulfrei 
erklärten Tage geschehen; die Hauptferiendürfen 
jedoch um nicht mehr als zwei Wochen verkürzt 
werden." 

7. Dem § 8 sind folgende Abos. 9 und 10anzu
fügen: 

,,(9) Für Volksschulen, Sonderschulen - aus
genom'men jene, welche nach dem Lehrplan der 
Hauptschule geführt werden - und für Poly
technische Lehrgänge kann der Samstag schulfrei 
erklärt werden. Die Schulfreier klärung kann für 
den Bereich des Landes, für einzelne Schulen, 

9. § 15 Abs. I-hat zu lauten: 

,,(1) Soweit gesetzliche Vorschriften über die 
Unterrichtszeit gemäß § 13 Abs. 2 lit. c des 
Privatschulgesetzes, BGBl. Nr, 244/1962, bzw. 
;-emäß dieser Bestimmung in Verbindung mit § 1 
des Land- und forstwirlJschaftiEchen P6vatschul
;esetzes, BGBl. Nr. 318/1975, auf Privatschulen 
:llit öffentlichkeitsrecht anzuwenden sind, gilt 
iie Einschränkung, daß bei gleichem Ausmaß der 
:atsächlich gehaltenen Unterrichtsstunden gering
,'ügige Abweichungen von den für öffentliche 
)chulen gleicher Art geltenden Bestimmungen 
,~ulässig sind." 

ARTIKEL 11 

§ 119 Abs. 2 des Forstgesetzes 1975 wird auf
gehoben. 

ARTIKEL III 

(1) Art. I Z. 1 brs 4 und 9 sowLe Art. 11 
Teten'mit 1. September 1978 in Kraft. 

(2) Art. I Z. 5 und 8 'tpeten mit dem. der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(3) Gegenüber ·den Ländern tritt dieses Bundes
~esetz für die Ausführungsgesetzgebung mit dem 
ier Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Die 
Ausführungsgesetze sind jedoch frühestens mit 
1. September 1978 in Kraft zu setzen. 

(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundes
<;esetzes können von dem seiner Kundmachung 
Folgenden Tag an erlassen werden, doch dürfen 
,ie frühestens mit dem Tage seines Inkrafttretens 
Ln Kraft gesetzt werden. 

ARTIKEL IV 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, 
soweit sie in die Zuständigkeit .des Bundes fällt, 
sowie mit der Wahrnehmung der dem Bund 
gemäß Art. 14 Abs. 8 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in ,der Fassung von 1929 zustehenden 
Rechte auf dem durch dieses Bundesgesetz gere
gelten Gebiet ist der Bundesminister für Unter
richt und Kunst betraut. 
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